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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE 
 

Gegenüberstellung der geänderten Klauseln 

 

Fassung 2015 Fassung 2018 

2. Änderungen  

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB gelten nach Ablauf von zwei Monaten ab Zu-
gang der Mitteilung der angebotenen Änderungen an den Kun-
den als vereinbart, sofern bis dahin kein Widerspruch des Kun-
den beim Kreditinstitut einlangt.  

Das Änderungsangebot ist einem Kunden, der Verbraucher ist, 
mitzuteilen. Gegenüber einem Unternehmer ist es ausrei-
chend, das Anbot über die Änderung auf eine mit dem Unter-
nehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 

2. Änderungen  

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mit-
teilung der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut eingelangt ist.  

An einen Kunden, der Verbraucher ist, kann die Mitteilung über 
die angebotenen Änderungen in jeder Form erfolgen, die mit 
ihm vereinbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über die 
Nutzung des Volksbank Electronic Banking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des Änderungsange-
botes in das Electronic Banking, wobei der Kunde über das 
Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem Electronic 
Banking auf die mit ihm vereinbarte Weise (E-Mail oder sonst 
vereinbarte Form) informiert werden wird. 

Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot 
über die Änderung auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit zu halten. 

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB 
hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmen-
verträge für Zahlungsdienstleistungen, insbesondere den Giro-
kontovertrag, vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. 

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB 
hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmen-
verträge für Zahlungsdienstleistungen, insbesondere den Giro-
kontovertrag, vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen. 

(4) Die Abs 1, 2 und 3 gelten auch für Änderungen der Rah-
menverträge für Zahlungsdienste (insbesondere des Girokon-
tovertrags). Die Änderung der in solchen Rahmenverträgen 
vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts und Entgelte des 
Kunden ist gesondert in den Z 43 (für das Geschäft mit Unter-
nehmern) und Z 44 – 45a (für das Geschäft mit Verbrauchern) 
geregelt. 

(4) Die Abs 1, 2 und 3 gelten auch für Änderungen der Rah-
menverträge für Zahlungsdienste (insbesondere des Girokon-
tovertrags), wenn in diesen die Geltung der AGB vereinbart ist. 

 (5) Für Änderungen der Leistungen des Kreditinstituts (ein-
schließlich Habenzinsen) und Entgelte des Kunden (ein-
schließlich Sollzinsen) gelten, soweit die Änderungen mit dem 
Kunden nicht individuell vereinbart werden, ausschließlich die 
Ziffern 43 – 45a. 

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug). 

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier oder bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
(etwa auf elektronischem Weg im Rahmen des Volksbank 
Electronic Banking). 

(3) Die gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz zu erstel-
lende Entgeltaufstellung wird dem Kunden, der Verbraucher 
ist, in jeder Filiale in Papierform und im Volksbank Electronic 
Banking zur Verfügung halten. (Dieser Absatz gilt ab dem in § 
36 VZKG festgesetzten Zeitpunkt.) 

Z 7. (2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 Abs 
1 bis 4, 28 Abs 1, 31 und 32 Zahlungsdienste-Gesetz vorgese-
henen Informationsverpflichtungen nicht. 

Z 7. (2) Gegenüber Unternehmern gelten die Bestimmungen 
des dritten Hauptstückes des Zahlungsdienste-Gesetzes 2018 
(Transparenz der Vertragsbedingungen und Informations-
pflichten für Zahlungsdienste) nicht. 
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Z 8. (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-
dienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaa-
tes gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unterneh-
mern) für die ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung 
bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers 
(Z 39a dieser Bedingungen). 

Z 8. (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-
dienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaa-
tes gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unterneh-
mern)  

- wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst 
wird für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungs-
vorgangs bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des 
Empfängers; 

- wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder 
über diesen ausgelöst wird für die ordnungsgemäße Über-
mittlung des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlers sowie  

- für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, 
die dem Verbraucher infolge der nicht erfolgten, fehlerhaf-
ten oder verspäteten Ausführung des Zahlungsvorgangs in 
Rechnung gestellt werden. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift  

Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift 

Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, der von 
ihm bekanntgegebenen E-Mail-Adresse sowie Telefon- oder 
Mobiltelefonnummer unverzüglich mitzuteilen. 

 Z 12a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbe-
ziehung und bei Inanspruchnahme einer gelegentlichen Trans-
aktion dem Kreditinstitut mitzuteilen, ob er die Geschäftsbezie-
hung und/oder die Transaktion auf eigene oder auf fremde 
Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will. Diesbezüg-
liche Änderungen während der aufrechten Geschäftsbezie-
hung hat der Kunden von sich aus dem Kreditinstitut unverzüg-
lich bekannt zu geben. 

Z 15. (2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, 
die es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder  

b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, 
oder 

c) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-
menhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbun-
denen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist und  
i. entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtun-

gen aufgrund einer Verschlechterung oder Gefähr-
dung der Vermögenslage des Kunden oder eines Mit-
verpflichteten gefährdet ist oder 

ii. beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder dies unmittelbar droht. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtli-
che oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnor-
men oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 
würde - von einer solchen Sperre und deren Gründe möglichst 
vor, spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informie-
ren. 

Z 15. (2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, 
die es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder  

b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, o-
der 

c) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-
menhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbun-
denen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist und  
i. entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtun-

gen aufgrund einer Verschlechterung oder Gefähr-
dung der Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist oder 

ii. beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder dies unmittelbar droht. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtli-
che oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnor-
men oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 
würde - von einer solchen Sperre und deren Gründe möglichst 
vor, spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informie-
ren. Dieselbe Vorgehensweise gilt, wenn das kontoführende 
Kreditinstitut einem Kontoinformationsdienstleister oder Zah-
lungsauslösedienstleister des Kunden den Zugang zum Konto 
verweigert. 

 (3) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für Instru-
mente, die außerhalb der Zahlungsdienste vereinbarungsge-
mäß zur Erteilung eines Auftrags (z.B.  Aufträge zum Kauf oder 
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Verkauf von Wertpapieren) an das Kreditinstitut verwendet 
werden können. 

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand F. Erfüll ungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand ; Beschwer-
deverfahren und alternative Streitbeilegung  

 4. Beschwerdeverfahren beim Kreditinstitut; alterna tive 
Streitbeilegung 

Z 21a. (1) Für die Beilegung von außergerichtlichen Streitigkei-
ten mit dem Kreditinstitut besteht die Möglichkeit, die Ombuds-
stelle des ÖGV wie folgt zu kontaktieren: 

Ombudsstelle des Österreichischen Genossenschaftsverban-
des (ÖGV) 
Löwelstraße 14, 1010 Wien 
E-Mail: ombudsstelle@oegv.volksbank.at  
www.genossenschaftsverband.at/volksbank/ombudsstelle 

(2) Darüber hinaus kann für die alternative Beilegung von Strei-
tigkeiten über Verpflichtungen aus einem Bankgeschäft (§ 1 
Bankwesengesetz) mit dem Kreditinstitut die Gemeinsame 
Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft ange-
rufen werden: 

Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kredit-
wirtschaft,  
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
E-Mail: office@bankenschlichtung.at, www.bankenschlich-
tung.at 

Der Kunde hat auch die Möglichkeit, sich mit seiner Be-
schwerde an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), 
Wien, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, zu wenden. 

Z 24. (2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn dadurch die Er-
füllung der Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut ge-
fährdet ist. Eine solche Gefährdung kann insbesondere eintre-
ten, wenn: 

- sich in der (den) Erfüllungssicherheit(en) wesentliche Än-
derungen ergeben, insbesondere wenn im Wert der be-
stellten Sicherheiten gegenüber dem Zeitpunkt der Kredi-
teinräumung wesentliche Änderungen eintreten und dem 
Kreditinstitut keine entsprechenden Sicherheiten angebo-
ten werden, welche die erhöhte Risikosituation berück-
sichtigen, 

- eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten ein-
tritt, 

- der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögens-
verhältnisse macht oder sonstige wesentliche Vertrags-
bestimmungen verletzt. 

Z 24. (2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn dadurch die Er-
füllung der Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut ge-
fährdet ist. Eine solche Gefährdung kann insbesondere eintre-
ten, wenn: 

- sich in der (den) Erfüllungssicherheit(en) wesentliche Än-
derungen ergeben, insbesondere wenn im Wert der be-
stellten Sicherheiten gegenüber dem Zeitpunkt der Kredi-
teinräumung wesentliche Änderungen eintreten und dem 
Kreditinstitut keine entsprechenden Sicherheiten angebo-
ten werden, welche die erhöhte Risikosituation berück-
sichtigen, 

- eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten ein-
tritt, 

- der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile 
seiner Vermögensverhältnisse macht oder sonstige we-
sentliche Vertragsbestimmungen verletzt. 

Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen 
Deckung und des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobe-
nen Anlageziels des Depotinhabers zu kaufen und verkaufen. 

Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen 
Deckung und der gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobe-
nen Informationen (Anlageziel, Risikobereitschaft, etc) des De-
potinhabers zu kaufen und verkaufen. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditin-
stitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils ange-
fallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, 
der in der Folge weiter verzinst wird ("Zinseszinsen"). Depot-
aufstellungen werden einmal jährlich erteilt. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditin-
stitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils ange-
fallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, 
der in der Folge weiter verzinst wird ("Zinseszinsen"). Depot-
aufstellungen werden vierteljährlich erteilt. 
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IV. Giroverkehr 

A. Überweisungsaufträge 

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Emp-
fängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister inner-
halb Österreichs, anderer Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International Bank Account 
Number (IBAN) zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister 
des Empfängers seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
des EWR als Österreich oder in der Schweiz, so ist bis zum 31. 
Jänner 2016 neben der IBAN auch der Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers anzugeben. 

IV. Giroverkehr 

A. Überweisungsaufträge 

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Emp-
fängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister inner-
halb Österreichs und anderer Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Empfän-
ger mit dessen International Bank Account Number (IBAN) zu 
bezeichnen. 

(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Emp-
fänger zu bezeichnen: 

- mit Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers oder 

- mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zah-
lungsdienstleisters des Empfängers.  

(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
Namen zu bezeichnen sowie: 

- mit Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers oder 

- mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zah-
lungsdienstleisters des Empfängers.  

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des 
Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden 
dem Kunden, der Verbraucher ist, - sofern noch nicht anläss-
lich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - 
auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung 
gestellt. 

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen ei-
nes Lastschriftverfahrens, werden dem Kunden, der Verbrau-
cher ist, - sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transak-
tion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal monat-
lich kostenlos vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im 
Kontovertrag vereinbarte Weise derart zugänglich gemacht, 
dass er diese unverändert aufbewahren und reproduzieren 
kann. Darüber hinaus kann der Kunde vom Kreditinstitut ver-
langen, dass diese Informationen einmal monatlich gegen an-
gemessenen Kostenersatz übermittelt werden. 

B. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Wenn und soweit aus dem Konto Forderungen des Kreditinsti-
tuts gegen den Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut auch 
nach Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, Geldbe-
träge für den Kunden entgegenzunehmen,  und mit seinen For-
derungen gegen die Forderung des Kunden auf Auszahlung 
des entgegengenommenen Betrags aufzurechnen. Den Auf-
trag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stel-
len, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf 
dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag 
angegebene Konto des Kunden nicht in jener Währung ge-
führt, auf die der Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach Um-
rechnung in die Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an 
dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur Verfügung des 
Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann. 

B. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung 
zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages 
auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag 
angegebene Konto des Kunden nicht in jener Währung ge-
führt, auf die der Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach Um-
rechnung in die Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an 
dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur Verfügung des 
Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann. 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Über-
weisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kun-
den, der Verbraucher ist, - sofern nicht ohnehin anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf An-
frage einmal monatlich im Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Über-
weisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kun-
den, der Verbraucher ist, - sofern nicht ohnehin anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf An-
frage einmal monatlich vom Kreditinstitut auf die mit dem Kun-
den im Kontovertrag vereinbarte Weise derart zugänglich ge-
macht, dass er diese unverändert aufbewahren und reprodu-
zieren kann. Darüber hinaus kann der Kunde vom Kreditinstitut 
verlangen, dass diese Informationen einmal monatlich gegen 
angemessenen Kostenersatz übermittelt werden. 
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 (5) Für Unternehmer gilt: Auch nach Beendigung des Konto-
vertrages ist das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des 
Kunden aus dem Konto bestehen. 

E. Einzüge und SEPA-Lastschriften 

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit 
Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zu Lasten seines Kon-
tos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann 
vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derar-
tiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut 
folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber 
dem Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines ermäch-
tigten Dritten auf einen bestimmten Betrag oder eine be-
stimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 

E. SEPA-Lastschriften 

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit 
Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zu Lasten seines Kon-
tos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann 
vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derar-
tiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut 
folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber 
dem Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines ermäch-
tigten Dritten auf einen bestimmten Betrag oder eine be-
stimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. Auch kann 
der Kunde das Kreditinstitut beauftragen, sämtliche Lastschrif-
ten auf sein Konto oder sämtliche von einem oder mehreren 
genannten Zahlungsempfängern veranlasste Lastschriften zu 
blockieren bzw. lediglich durch einen oder mehrere genannte 
Zahlungsempfänger veranlasste Lastschriften zu autorisieren. 

(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften, 
mit welchen das Konto des Kunden belastet werden soll, auf-
grund der vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten Inter-
national Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben 
zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand dessen 
der Einzug bzw. die SEPA-Lastschrift durchgeführt wird. Wer-
den von der einziehenden Bank darüber hinausgehende An-
gaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des Kontoin-
habers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, ge-
macht, dienen diese daher lediglich zu Dokumentationszwe-
cken und bleiben bei der Ausführung des Einzuges bzw. der 
SEPA-Lastschrift unbeachtet.  

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit welchen 
das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom 
einziehenden Kreditinstitut übermittelten International Bank 
Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, anhand dessen. die SEPA-Last-
schrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden Bank 
darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbeson-
dere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem ein-
gezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich zu 
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung der 
SEPA-Lastschrift unbeachtet. 

Z 43. (3) Über Abs 2 hinausgehende Änderungen von Leistun-
gen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Ein-
führung neuer zusätzlich zu entgeltender Leistungen sowie 
neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des Kunden über 
die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, 
sofern bis dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
in der Verständigung auf die jeweils angebotene Änderung so-
wie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung über die an-
gebotene Änderung kann das Kreditinstitut auf eine mit dem 
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit halten. 

Z 43. (3) Über Abs 2 hinausgehende Änderungen von Leistun-
gen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Ein-
führung neuer zusätzlich zu entgeltender Leistungen sowie 
neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des Kunden über 
die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, 
sofern bis dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
in der Verständigung auf die jeweils angebotene Änderung so-
wie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung über die an-
gebotene Änderung kann das Kreditinstitut in das mit dem Kun-
den vereinbarte Volksbank Electronic Banking zustellen oder 
auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf 
bereit halten. 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen 

Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden 
im Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut ge-
tätigten Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts ge-
langen. 

(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfänd-
baren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, 
z.B. aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditin-
stituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf 
die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnan-
teilscheine. 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen 

Z 49. (1) Für Verbraucher gilt: Der Kunde räumt dem Kreditin-
stitut für Forderungen des Kreditinstituts aus der Geschäfts-
beziehung, für die keine gesonderten Sicherheitenvereinba-
rungen abgeschlossen wurden oder der Wert eines bestehen-
den Pfandrechts wegen der nicht vom Kreditinstitut verschul-
deten Verschlechterung der Pfandsache zur Sicherung der 
Forderung des Kreditinstituts nicht mehr ausreicht, ein Pfand-
recht ein. Das Pfandrecht wird  

- an den pfändbaren Forderungen des Kunden gegenüber 
dem Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe der For-
derung des Kreditinstituts sowie  

- an Wertpapieren (inklusive Zins- und Gewinnanteilschei-
nen) und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten For-
derung des Kreditinstituts,  
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welche mit Willen des Kunden im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung zum Kreditinstitut in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangen, begründet. Das Pfandrecht umfasst nicht das auf 
Basis der Einkünfte des Kunden ermittelte monatliche Exis-
tenzminimum gemäß § 291a EO. 

(2) Für Unternehmer gilt: Der Kunde räumt dem Kreditinstitut 
ein Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit 
dem Willen des Kunden im Zusammenhang mit irgendeinem 
mit dem Kreditinstitut getätigten Bankgeschäft in die Inneha-
bung des Kreditinstituts gelangen. 

Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, 
wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen 
Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schät-
zung wird das Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der 
Aufforderung mitteilen, binnen angemessener, zwei Wochen 
nicht unterschreitender Frist einen Kaufinteressenten namhaft 
zu machen, der auch innerhalb dieser Frist zumindest den er-
mittelten Schätzwert als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. 
Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent 
namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten 
Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich 
berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest 
zum Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Til-
gung der besicherten Forderungen, ein allfälliger Überhang 
steht dem Kunden zu. 

Z 54. Für Unternehmer gilt: Sicherheiten, die keinen Markt- o-
der Börsepreis haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu 
befugten unabhängigen Sachverständigen schätzen lassen. 
Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kun-
den zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen ange-
messener, zwei Wochen nicht unterschreitender Frist einen 
Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch innerhalb die-
ser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis 
an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der 
Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis 
vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das 
Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Na-
men des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der 
Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, 
ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

3. Einziehung 

Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren ver-
brieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und 
einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienen-
den Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem 
erheblichem und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit 
dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fäl-
ligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg 
zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung einge-
zogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der eingezoge-
nen Forderung. 

3. Einziehung 

Z 56. Für Unternehmer gilt: Das Kreditinstitut darf die ihm als 
Sicherheit bestellten Forderungen aller Art (einschließlich der 
in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten For-
derung kündigen und einziehen. Vorher ist die Einziehung der 
als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zuläs-
sig. Bei drohendem erheblichem und dauerndem Wertverlust 
der als Sicherheit dienenden Forderung ist deren Kündigung 
selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach 
Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicher-
ten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die 
Stelle der eingezogenen Forderung. 

2. Durch den Kunden 

Z 60. Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkei-
ten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut 
zahlungsunfähig ist, oder die Forderung des Kunden in Zusam-
menhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich fest-
gestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. 

2. Durch den Kunden 

Z 60. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn 
das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist, oder die Forderung des 
Kunden in rechtlichem Zusammenhang mit seiner Verbindlich-
keit steht oder die Forderung des Kunden gerichtlich festge-
stellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. Der Kunde, 
der Unternehmer ist, verzichtet hiermit auch in diesen Fällen 
unbedingt und unwiderruflich darauf, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben. 

B. Verrechnung 

Z 61. Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinstitut  
abweichend von den Bestimmungen des § 1416 ABGB Zah-
lungen zunächst insoweit auf Forderungen des Kreditinstituts 
anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde, oder 
der Wert der bestellten Sicherheit die Forderungen nicht deckt. 
Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der einzelnen 
Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rahmen eines 
Kontokorrentverhältnisses. 

Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur Til-
gung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen zu-
nächst auf die unbesicherten Teile dieser Forderung anrech-
nen, auch wenn insofern von der Widmung durch den Kunden 
abgewichen wird. 

B. Verrechnung 

Z 61. Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinstitut  
abweichend von den Bestimmungen des § 1416 ABGB Zah-
lungen zunächst insoweit auf Forderungen des Kreditinstituts 
anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde, oder 
der Wert der bestellten Sicherheit die Forderungen nicht deckt. 
Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der einzelnen 
Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rahmen eines 
Kontokorrentverhältnisses. 

Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut, mangels 
anderer Zahlungswidmung durch den Verbraucher Zahlungen 
zunächst auf Forderungen anrechnen, für die keine Sicherhei-
ten bestellt wurden bzw. der Wert der Sicherheit die Forderun-
gen nicht deckt. 

Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der einzelnen 
Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rahmen eines 
Kontokorrentverhältnisses. 
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Z 69. (3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unterneh-
mer nur für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. 

Z 69. (3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unterneh-
mer nur für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers, wobei 
leichte Fahrlässigkeit nicht schadet. 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 

Z 75. Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleis-
tung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie 
zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. 
Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Wäh-
rung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden 
in inländische Währung umzuwandeln,  

- wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinsti-
tut nicht zu vertrdetender Umstände eine Refinanzierung 
in der fremden Währung nicht mehr möglich ist oder 

- wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und 
trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird oder 

- wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
durch die Kursentwicklung der fremden Währung das 
Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb ange-
messener Frist keine ausreichende Sicherstellung er-
langt. 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 

Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Für Unternehmer gilt: Zahlungen in anderer Währung gel-
ten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt dem 
Kunden mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten 
herangezogen werden.  

(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Wäh-
rung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden 
in inländische Währung umzuwandeln,  

- wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und 
trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird oder 

- wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
durch die Kursentwicklung der fremden Währung das 
Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb ange-
messener Frist keine ausreichende Sicherstellung er-
langt. 

B. Inkasso oder Ankauf 

Z 77. Derartige Papiere werden vom Kreditinstitut grundsätz-
lich zum Inkasso hereingenommen, außer es wurde deren An-
kauf (Diskontierung) vereinbart. 

B. Inkasso oder Ankauf 

Z 77. Das Inkasso der Einzugspapiere (siehe Z 76) erfolgt auf 
Grund eines Inkassoauftrages, wobei das Kreditinstitut zur An-
nahme dieses Inkassoauftrages nicht verpflichtet ist. Ein An-
kauf (Diskontierung) der Einzugspapiere durch das Kreditinsti-
tut ist gesondert zu vereinbaren. 

 DATENSCHUTZ 

Z 83. Alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen ab 25.5.2018 auf der Homepage des Kreditinsti-
tuts zur Verfügung. 

  


